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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung der 
Pflüger International GmbH 

Berlin

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 aus den von uns geführten
Büchern und den uns darüber hinaus vor ge leg ten Be le gen und Bestandsnach weisen, die wir
auftragsgemäß nicht ge prüft haben, unter Berücksichti gung der erteil ten Auskünfte nach
gesetzlichen Vorgaben und nach den in ner halb die ses Rahmens lie gen den Anwei sungen des
Auftragge bers zur Ausübung be stehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln. Diesen Auftrag zur Er-
stellung ohne Beur tei lungen haben wir im September und Oktober 2024 in unseren
Geschäftsräumen durch ge führt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlus ses umfasste keine über die Auf trags art hin aus-
ge hen den Tätig kei ten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als
Steuerberatungsgesellschaft.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauf-
tragen den ge setz li chen Ver tre tung der Gesellschaft, die über die Aus übung aller mit der
Aufstellung verbun dener Ges tal tungs möglichkei ten und Rechtsakte zu ent schei den hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachver halte, die zu Wahl rechten führten, in
Kenntnis ge setzt und von ihm Ent scheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und
formellen Gestal tungsmög lich kei ten (Ansatz-, Be wertungs- und Ausweiswahlrechten) so wie
Ermessensent scheidun gen ein ge holt.

Dies galt in gleicher Weise für die von unserem Auftraggeber zu treffenden Entscheidungen über
die An wen dung von Aufstellungserleichterungen und der Möglichkeit der Hinterlegung des
Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß MicroBilG.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine
Kleinstkapitalgesellschaft.

Betrag in EUR 2023 2022 0
Bilanzsumme 37.583,25 24.836,92 0,00
Umsatzerlöse 18.000,00 0,00 0,00
Anzahl der Arbeitnehmer 0,00 0,00 0,00

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der
§§ 275 Abs. 5, 264 Abs. 1, 266 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die
erforderlich wa ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der
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eingeholten Auskünfte zu An satz-, Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den
anzuwendenden Bilanzierungs- und Be wer tungsme thoden unter Vornahme der
Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jah res ab schluss, bestehend aus
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde ein verkürzter Erstellungsbericht erstellt.

Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns
nur in Ver bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfol gen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die für
die Auf trags durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig gegeben wer den.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu
Dritten, die ver ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Steu er be ra ter und Steuerberatungsgesellschaften" in der Fassung
vom Oktober 2023 maßgebend.



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Pflüger International GmbH    

4

1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber
haben wir die ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Berufs pflich ten be ach tet,
dar unter die Grund sät ze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit und Ei gen-
ver antwort lich keit (§ 57 StBerG).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätig-
kei ten, die er for der lich sind, um auf Grund la ge der Buch führung und des Inventars sowie der
eingeholten Vor ga ben zu den an zu wen denden Bi lanzie rungs- und Be wertungsmethoden unter
Vornahme der Ab schluss buch ungen die ge setz lich vorge schrie bene Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung und wei tere Ab schlussbe standteile zu er stel len.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die
Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und
Ausweiswahlrechte sowie Er messensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten
wurden von uns im Rahmen der Er stel lung nach den Vor gaben des Kaufmanns bzw. der
gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Entsprechendes gilt für Entscheidungen über die Anwendung von Aufstellungs- und
Offenlegungserleichte run gen des Jahresabschlusses für Kleinstkapitalgesellschaften.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Fest-
stel lung und Of fenle gung des Jah res ab schlus ses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei-
sten, dass bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der
Be richt ers tattung die ge setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
We sentlichkeit beach tet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür
gel ten den ge setz li chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung, einschlägi ger Be stim mun gen des Gesellschaftsvertrags sowie der einschlägigen
fachlichen Verlautbarungen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des
Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der
Bestimmungen des Gesell schaftsvertrags.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von
Jahres ab schlüs sen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Die Beachtung
anderer gesetzli cher Vor schriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und
außerhalb der Rech nungs legung be gan gener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand
unseres Auftrags.
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Vollständigkeitserklärung

Die Geschäftsführung hat uns die angeforderte berufsübliche Vollstän dig keitserklärung bezüglich
der Buch füh rung, Be le ge und Bestandsnachweise sowie der uns er teilten Aus künfte schriftlich
erteilt, die wir zu den Ak ten ge nom men haben.

Von der Geschäftsführung wurde uns in einer berufsüblichen Vollstän dig keitserklärung
versichert, dass in der Bi lanz alle bi lanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verbindlichkei ten
und Wagnisse der Gesellschaft voll stän dig und richtig enthalten sind.

Die Einholung der Vollständigkeitserklärung im Zusammenhang mit der Erstellung eines
Jahresabschlusses erfolgte in der Weise, dass wir dem zuständigen Organ des Unternehmens als
Grundlage seiner Erklä rung den Ent wurf des Jahresabschlusses, die Abschlussunterlagen und
einen Entwurf dieses Erstellungsbe richts vor ge legt haben.
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2. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: Pflüger International GmbH 

Rechtsform: GmbH

Gründung am: 24.05.2022

Sitz: Berlin

Anschrift: Fasanenstraße 65
 10719 Berlin

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 242094

Gesellschaftsvertrag: Gültig in der Fassung vom 11.05.2022

Rumpfwirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Dauer der Gesellschaft:  unbestimmt

Gegenstand des Unternehmens:  Verwaltung eigener Vermögenswerte; 
  insbesondere der Erwerb, das Halten und das 
  Verwalten von Beteiligungsen an anderen 
  Unternehmen sowie die Projektentwicklungen von 
  Immobilien im In- und Ausland und 
  unternehmerische Beratungsleistungen.
  Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die
  Beratung sowie damit zusammenhängende 
  Dienstleistungen für Unternehmen, Regierungen
  und gemeinnützigen Zielen verpflichtete 
  Organisationen, insbesondere zu Fragen mit inter-
  nationalem, EU-, Bundes- und interkulturellem
  Bezug. 

Gezeichnetes Kapital: EUR 25.000,00

Gesellschafter/-in:  Prof. Dr. Friedbert Pflüger
  Sibylle Pflüger

Geschäftsführung:  Prof. Dr. Friedbert Pflüger
  Sibylle Pflüger
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2.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft unterliegt auf Grund der Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und Um satz-
steuer. 

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Berlin für Körperschaften I unter der Steuer-Nr.
27/470/00090 ge führt.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2022 beim Finanzamt eingereicht, Bescheide
hierfür lie gen noch nicht vor.
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3. Bescheinigung

Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung – der Pflüger International GmbH für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 unter Beachtung der deut schen handelsrechtlichen
Vorschriften und der ergän zen den Be stim mungen des Ge sellschaftsvertrags er stellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Bücher und die uns darüber hinaus
vorge legten Be lege und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie
die uns er teilten Auskünf te.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den
deutschen han delsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des
Gesellschaftsvertrags lie gen in der Ver antwortung der gesetzli chen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberater kammer
zu den Grundsätzen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durch geführt. Dieser umfasst die
Ent wicklung der Bi lanz und der Ge winn- und Ver lust rechnung auf Grundlage der Buchfüh rung und
des Inventars sowie der Vor ga ben zu den anzu wen denden Bi lan zie rungs- und Bewertungs metho-
den.

Berlin, 29.10.2024

TAXELLENZ GmbH
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Torge Kirchhoff Thomas Hahn
Steuerberater                            Steuerberater

Mobile User
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4. Anlagen
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AKTIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 1.566,00 0,00

 

II. Finanzanlagen
 

Beteiligungen 4.000,00 4.000,00
 

Summe Anlagevermögen 5.566,00 4.000,00
 

B. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 4.117,25 0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände 274,55 274,55

4.391,80 274,55
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 27.625,45 20.562,37

 

Summe Umlaufvermögen 32.017,25 20.836,92
 

37.583,25 24.836,92

PASSIVA

 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Eigenkapital
 

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
 

II. Verlustvortrag 3.687,63 0,00
 

III. Jahresüberschuss 10.914,63 3.687,63-
 

Summe Eigenkapital 32.227,00 21.312,37
 

B. Rückstellungen
 

1. Steuerrückstellungen 1.604,25 0,00
2. sonstige Rückstellungen 3.752,00 1.805,00

5.356,25 1.805,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.719,55
 

37.583,25 24.836,92
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Angaben unter der Bilanz

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflüger International GmbH 

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: HRB 242094
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Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

 
1. Umsatzerlöse 18.000,00 0,00

 

2. sonstige betriebliche Erträge 145,00 0,00
 

3. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen 840,43 0,00

 

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 3.395,70 3.687,63
 

5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 117,25 0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen 

EUR 117,25 (EUR 0,00)
 

6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.111,49 0,00
 

7. Ergebnis nach Steuern 10.914,63 3.687,63-
 

8. Jahresüberschuss 10.914,63 3.687,63-
 

Berlin, 29.10.2024

                                                                                                                                                    
Sibylle Pflüger  Prof. Dr. Friedbert Pflüger
Geschäftsführerin  Geschäftsführer
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AKTIVA

Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.566,00 0,00
 

Beteiligungen
850 Beteiligungen an Kapitalgesellschaft 4.000,00 4.000,00

 
Forderungen gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht

1280 Forderungen gg. UN m. Beteiligungs-
verh. 4.117,25 0,00

 
sonstige Vermögensgegenstände

3820 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2.604,82- 0,00
3840 Umsatzsteuer laufendes Jahr 2.604,82 274,55
3841 Umsatzsteuer Vorjahr 274,55 0,00

274,55 274,55
 

Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks

1800 Dt. Bank #464400100 27.625,45 20.562,37
 

37.583,25 24.836,92
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PASSIVA

Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

Gezeichnetes Kapital
2900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

 
Verlustvortrag

2978 Verlustvortrag vor Verwendung 3.687,63 0,00
 

Jahresüberschuss
Jahresüberschuss 10.914,63 3.687,63-

 
Steuerrückstellungen

3035 Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b)
EStG 760,00 0,00

3040 Körperschaftsteuerrückstellung 844,25 0,00
1.604,25 0,00

 
sonstige Rückstellungen

3070 Sonstige Rückstellungen 1.152,00 305,00
3095 Rückstellungen für Abschluss u. Prü-

fung 2.600,00 1.500,00
3.752,00 1.805,00

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

3300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+
Leist. 0,00 1.719,55

 

37.583,25 24.836,92
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Konto  Bezeichnung
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

Umsatzerlöse
4400 Erlöse 19% USt 18.000,00 0,00

 
sonstige betriebliche Erträge

4960 Periodenfremde Erträge 145,00 0,00
 

Abschreibungen
 

auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

6220 Abschreibungen auf Sachanlagen 127,82 0,00
6260 Sofortabschreibung GWG 712,61 0,00

840,43 0,00
 

sonstige betriebliche Aufwendungen
6400 Versicherungen 89,00 0,00
6420 Beiträge 64,00 64,00
6825 Rechts- und Beratungskosten 269,25 1.745,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten 1.260,00 1.660,00
6830 Buchführungskosten 1.546,75 145,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs 166,70 73,63

3.395,70 3.687,63
 

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7119 Sonstige Zinserträge aus verb.Untern. 117,25 0,00

 
davon aus verbundenen Unternehmen 
EUR 117,25 (EUR 0,00)

7119 Sonstige Zinserträge aus verb.Untern.
 

Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

7600 Körperschaftsteuer 1.550,00 0,00
7608 Solidaritätszuschlag 85,49 0,00
7610 Gewerbesteuer 1.476,00 0,00

3.111,49 0,00
 

Jahresüberschuss 10.914,63 3.687,63-
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Anschaf-
fungs-,

Herstellungs-
kosten

Zugänge Abgänge Umbuchun-
gen

Anschaf-
fungs-,

Herstellungs-
kosten

kumulierte
Abschreibung

Abschreibung
Geschäftsjahr

Abgänge Umbuchun-
gen

kumulierte
Abschreibung

Zuschreibung
Geschäftsjahr

Buchwert

01.01.2023 31.12.2023 01.01.2023 31.12.2023 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

             
 

Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung

0,00 2.406,43 2.406,43 0,00 840,43 840,43 1.566,00

Summe Sachanlagen 0,00 2.406,43 2.406,43 0,00 840,43 840,43 1.566,00
 

II. Finanzanlagen
 

Beteiligungen 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

Summe Finanzanlagen 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
 

Summe Anlagevermögen 4.000,00 2.406,43 6.406,43 0,00 840,43 840,43 5.566,00
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Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und
Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Oktober 2023

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten und
Steuerberatungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1 Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten
(vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den

Auftraggeber auf die Änderung oder
die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen,
insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom
Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten
feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen.
Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln
nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2 Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des
Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im
gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich
ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner
Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§69 StBerG)

oder zur Durchführungen eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen
ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den
allgemeinen Vertreter oder durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte
genommen wird.

3 Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe
Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung
(z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der
Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

 4    Elektronische Kommunikation, Datenschutz

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben
und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung
zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten
für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der
Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit
Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die
Vertraulichkeit der Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel
durch den Steuerberater zu. 

5 Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. 
(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt

werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist
nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen. 
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6 Haftung

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge –
aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 € (in Worten: eine Million €)
begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der
Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für
eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die
Haftungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB
wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor,
lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des
Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich
geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

 (3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr
insbesondere einer unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen
Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat
und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
verjähren 18 Monate ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre
nach der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

7 Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist.
Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so
rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die
Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist
verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen
könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht
bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des
Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die
Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung
berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der
Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater
entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme
der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt
bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers
entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem
Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8 Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von
Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform
zulässig.

9 Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der
Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart
werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem
angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.

(2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.
(3) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung,

anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2
BGB).

(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen zulässig. Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf eine Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate
nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.

(5) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird
der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den
Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem
Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für
den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsverhältnis möglich,
unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.
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10 Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag
endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren
Auflösung.

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner
außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die
Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung, die zwischen
Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten
Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben
bzw. zu löschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen. 
(5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz.

Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11 Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und
zurückbehalten.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist.
Hinsichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart. 

12 Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG

Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und
Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind. 

13 Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dadurch nicht berührt.

  

29.10.2024
________________   ___   _______________________________________________
Datum     Unterschrift TAXELLENZ

Der Unterzeichner erklärt, dass er die vorstehenden Allgemeinen Auftragsbedingungen gelesen hat. Sie wurden ihm erläutert und mit ihm die Alternativen
erörtert. Von ihm gestellte Fragen wurden umfassend und ausreichend beantwortet. Infolgedessen werden sie vollinhaltlich anerkannt.

29.10.2024
________________   ___   _______________________________________________
Datum     Unterschrift Auftraggeber


